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Wien, 24.3.2022
Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an meinen Amtsvorganger gerichtete schriftliche parlamentarische
Anfrage Nr. 9568/) des Abgeordneten Erwin Angerer und weiterer Abgeordneter

betreffend Ende des behodrdlichen Contact-Tracings wie folgt:

Frage 1:

e In welchen Bundeslindern wird das Contact-Tracing nur noch eingeschrénkt
durchgefiihrt und wie?

Mein Ressort gibt mit dem Dokument ,Behordliche Vorgangsweise bei SARS-CoV-2
Kontaktpersonen: Kontaktpersonennachverfolgung” Regelungen fiir das nationale Contact
Tracing vor. Darin ist auch ein Leitfaden fir die Priorisierung in der

Kontaktpersonennachverfolgung enthalten.
Bei den aktuell sehr hohen Fallzahlen ist es im Moment in den meisten Bundeslandern

notwendig zu priorisieren. Einzelne Bundeslander melden, dass es im

Kontaktpersonenmanagement zu Verzogerungen kommt. Da diese Verzoégerungen
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abhadngig von der jeweiligen epidemiologischen Lage in den einzelnen Bundesldandern sind,
konnen diese sowohl regional als auch zeitlich stark variieren.

Fragen 2 und 3:

e Wie lauten die Empfehlungen des BMSGPK fiir Kontaktpersonen?
e Sollen sich Kontaktpersonen umgehend nach Bekanntwerden eines positiv
getesteten Kontakts isolieren?
a. Wenn ja, mit welchen arbeitsrechtlichen Konsequenzen ist bei einer
freiwilligen Absonderung zu rechnen?
b. Wenn nein, warum nicht?

GemaR dem Fachdokument des BMSGPK ,Behordliche Vorgangsweise SARS-CoV-2
Kontaktpersonen: Kontaktpersonennachverfolgung” (Stand 21.03.2022) sollten Personen,
die zu einem bestatigten SARS-CoV-2-Fall wahrend der Zeitperiode der
Ansteckungsfahigkeit (Ansteckungsfahigkeit besteht in der Regel 48 Stunden vor
Symptombeginn bis 10 Tage nach Symptombeginn bzw. bei asymptomatischen Fallen 48
Stunden vor bis 10 Tage nach der Probenentnahme, welche zum positiven Testergebnis
gefuhrt hat) Kontakt hatten und von der Behérde als Kontaktpersonen mit Hoch-Risiko-
Exposition (Kategorie I-Kontaktperson) eingestuft wurden, behordlich angeordnet
verkehrsbeschrankt werden. Das Vorgehen fir das Management von KPI sieht eine
Verkehrsbeschrankung fir 10 Tage nach der Letztexposition und Durchfiihrung einer PCR-
Testung nach Identifikation vor. Die PCR-Testung sollte bei nicht ausreichenden
Testkapazitaten entfallen. Die Verkehrsbeschrankung umfasst Maskenpflicht aulRerhalb
des privaten Wohnraumes bzw. bei personlichen Kontakten sowie keine Besuche von
GroRveranstaltungen, vulnerablen Settings (APHs, Gesundheitseinrichtungen etc.) und
Einrichtungen, bei denen nicht durchgehen eine Maske getragen wird (z.B.
Gastronomiebetriebe etc.) bis Tag 10 nach Letztexposition. Bei ausreichenden
Testkapazitaten kann eine vorzeitige Beendigung der Verkehrsbeschrankung mit einer
negativen PCR-Untersuchung friihestens am Tag 5 nach der Letztexposition ermoglicht

werden.

Personen, die von der Maskenpflicht befreit sind bzw. der Maskenpflicht nicht unterliegen
(Kinder < 6 Jahre, Schwangere etc.), sollten fiir 10 Tage nach der Letztexposition in
hausliche Quarantane. Eine vorzeitige Beendigung der hauslichen Quarantane ist mit einer

negativen PCR-Untersuchung friihestens am Tag 5 nach der Letztexposition moglich.
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Grundsatzlich obliegt die Einschatzung des individuellen Geschehens sowie daraus
resultierende MalRnahmensetzung der zustandigen Gesundheitsbehorde.

Bezlglich arbeitsrechtlicher Fragestellungen besteht keine Zustandigkeit meines Ressorts.

Frage 4:

e Wer iibernimmt die (Lohn)Kosten fiir eine in freiwilliger Quarantdne befindliche
Kontaktperson?

Bezliglich arbeitsrechtlicher Fragestellungen besteht keine Zustandigkeit meines Ressorts.

Frage 5:

e  Warum greift der Kostenersatz des Bundes nur bei behérdlicher Absonderung,
obwohl das behérdliche Contact-Tracing eingeschrénkt wird?

Zur Priorisierung beim Kontaktpersonenmanagement siehe bereits Frage 1.

Die Vergltung des Verdienstentgangs richtet sich nach § 32 Epidemiegesetz 1950 und ist
nach den dort normierten Kriterien zu gewahren. In diesem wird auf die behordliche

Absonderung abgestellt.

Frage 6:

e Kénnen Arbeitgeber andere Anspriiche geltend machen und wenn ja, welche?

Im Epidemiegesetz 1950 und im COVID-19-MalRnahmengesetz sind keine weiteren
Entschadigungsmoglichkeiten vorgesehen. Beziiglich der vom BMF ausgegebenen
Forderungen besteht keine Zustandigkeit des BMSGPK.

Fragen 7 bis 9:

o Welche Mdglichkeiten haben Arbeitnehmer, wenn der Arbeitgeber eine freiwillige
Absonderung als Kontaktperson nicht akzeptiert?

e Kénnen Arbeitnehmer gekiindigt werden, weil sie sich als Kontaktperson zu einem
positiv getesteten Covid -19-Falls weigern, ihren Arbeitsplatz aufzusuchen?
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e Kénnen Arbeitgeber auf etwaige Urlaubsanspriiche oder dergleichen zugreifen,
wenn sich Arbeitnehmer dazu entschliefSen, sich als Kontaktperson freiwillig zu
isolieren?

Bezliglich arbeitsrechtlicher Fragestellungen besteht keine Zustandigkeit meines Ressorts.

Fragen 10 und 11:

e Kbénnen bspw. Kunden im Handel Anspriiche gegen Unternehmen stellen, wenn
Angestellte, die als Kontaktpersonen bekannt sind, Tdtigkeiten mit Kundenkontakt
ausiiben?

e Wenn ja, inwiefern und welche?

Aufgrund mangelnder Zustdndigkeit meines Ressorts kann dazu keine Stellungnahme

Ubermittelt werden.

Mit freundlichen GriRRen

Johannes Rauch

Unterzeichner Bundesministerium fuir Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Datum/Zeit 2022-03-25T07:48:49+01:00

CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.

Aussteller-Zertifikat Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

BUNDESMINISTERIUM FUR

SOZIALES, GESUNDHEIT, PFLEGE
UND KONSUMENTENSCHUTZ

@ Serien-Nr. 2098721075
AMTSSIGNATUR

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Priifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

Prufinformation

4von4

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2022- 03-25T08: 41: 39+01: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2022-03-25T07:48:49+0100
	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2022-03-25T08:41:39+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




